
 Marktgemeinde Großebersdorf 
 2203 Großebersdorf, Münichsthaler Straße 27 

  Tel.: 02245/2714    E-Mail: gemeinde@grossebersdorf.gv.at 

 Parteienverkehr: Mo, Di & Fr: 8.00 - 12.00 Uhr, Mi & Do: 13.00 - 15.30 Uhr  
 Zusätzlich: Mo 16.00 - 18.00 Uhr 

  
 

 

  

Nutzungsvereinbarung für Vereine 
 

für die Nutzung des Turnsaals der Volksschule Großebersdorf 
 
 
 
1. Vertragspartner 

Eigentümer/Betreiber: 
Marktgemeinde Großebersdorf 
Münichsthaler Straße 27 
2203 Großebersdorf 
 
Nutzer/in (Verein/Organisation/Privatperson): 
 
Name:  …………………………………………………………… 
 
Adresse:  ………………………………………………………… 
 
Kontakt (Telefon/E-Mail): ………………………………………. 
 
2. Vertragsgegenstand 

Gegenstand dieser Vereinbarung ist die zeitlich begrenzte Nutzung des Turnsaals der 
Volksschule Großebersdorf einschließlich der dazugehörigen Nebenräume wie  
Umkleiden und Sanitäranlagen. 
 
3. Nutzungszweck 

Der Turnsaal darf ausschließlich zu folgendem Zweck genutzt werden: 
 
……………………………………………………….. 
 
4. Nutzungszeitraum 

Die Nutzung erfolgt am/in der Zeit von: 
 
Datum: ……………………..……………….. 
 
Uhrzeit: von ……………. bis ……………… 
 
 



 
 
5. Nutzungsentgelt 

Das Nutzungsentgelt beträgt € 20,– pro Stunde (inkl. gesetzlicher USt) 
 
6. Pflichten des Nutzers / der Nutzerin 

Der/Die Nutzer/in verpflichtet sich: 
 

• den Turnsaal sowie alle mitbenutzten Räumlichkeiten und Einrichtungen 
schonend zu behandeln  

• den Turnsaal ausschließlich mit sauberen, hellen und nicht abfärbender Sohle, 
zu betreten  

• die geltende Benützungsordnung für den Turnsaal einzuhalten 
• den Turnsaal nach der Nutzung ordnungsgemäß und in dem übernommenen 

Zustand zu übergeben 
• Schäden unverzüglich dem Betreiber zu melden 
• dafür zu sorgen, dass während der Nutzung eine verantwortliche Aufsichtsperson 

anwesend ist 
• Der Zutritt zu anderen Räumlichkeiten, außer Turnsaal, Garderobe, 

Sanitäranlagen ist untersagt 
 

7. Haftung 

Der/Die Nutzer/in haftet für alle Schäden, die durch ihn/sie oder durch teilnehmenden 
Personen während der Nutzungsdauer verursacht werden. 
 
Der Betreiber übernimmt keine Haftung für Personen- oder Sachschäden, die im 
Zusammenhang mit der Nutzung des Turnsaals entstehen, soweit gesetzlich zulässig. 
 

Für eingebrachte Gegenstände wird keine Haftung übernommen. 
 
8. Rücktritt / Kündigung 
 
Der Betreiber ist berechtigt, die Nutzung aus wichtigen Gründen (z.B. schulische 
Erfordernisse, Sicherheitsbedenken) kurzfristig abzusagen. In diesem Fall entstehen 
dem/der Nutzer/in keine Ersatzansprüche. 
Ein Rücktritt durch den/die Nutzer/in ist unverzüglich bekannt zu geben. 
 
 

 

 

Ort, Datum: ………………………                   _______________________________ 

   (Unterschrift Nutzer) 


